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CHAMBERLAIN
M. Brandet

«HIRSCHEN»
RAPPERS WIL

das Ziel der Gern-Gutesser!

(gl Tel. 21 02 Ch. Morgenegg, Chef de cuisine
KORNE

Salomonisches Urteil
Die englische Baumwollspinnerei ist

in der gleichen Lage wie unsere
Schifflistickerei. Ihr Produktionsapparat

ist viel zu groß für die heutige
Zeit. Hier wie dort wird der Abbruch
von Maschinen subventioniert. Ein
Abbruchunternehmer kaufte solche
Maschinen und verkaufte sie einem
«Geschäftsfreund» in der Meinung,
die überzähligen Maschinen an einem
anderen Orte wieder aufzustellen und

so die Subvention ein zweites Mal
erhältlich zu machen.

Bei diesem Geschäft betrogen sich
die Schieber gegenseitig und kamen
schließlich vor Gericht, um ihre
Meinungsverschiedenheiten zu schlichten.
Nach stundenlanger Verhandlung
erklärte der Richter:

Der eine der Herren ist zwar
vorbestraft, aber er ist genau so ehrenwert

als die anderen. Es ist dem
Gerichtshof nicht möglich zu entscheiden,

welcher von ihnen am meisten
gelogen hat! Die Kosten werden beiden

Parteien zu gleichen Teilen
auferlegt.»

Leider bot das Gesetz keine
Möglichkeit, die ganze Bande einzusperren.

Nicht einmal konfiszieren konnte
man die zu Unrecht wieder
aufgestellten Maschinen.

Die Maschen des Gesetzes sind
nicht nur bei uns gelegentlich zu
weit. E, H.

Köbi macht Politik
Sepp, Ferdy, Schang und Köbi

sitzen bei einem guten Tropfen in
ihrer Stammbeiz und machen Politik.
Man redet über Krieg. Die Meinungen

über die Schlagkraft unserer
Armee gehen auseinander, vor allem in
Sachen Flugzeuge. Endlich löst Köbi
die vielen Fragen mit seinem ihm
angeborenen hellseherischen Horizont
und meint: «Vergässet nöd, d'Eng-
länder und mir zämme sind im
Chriegsfall doch e cheibe Macht!»

Mache den Vorschlag, dem Köbi den

nächsten freiwerdenden Bundesratssitz zu
reservieren. Pizzicato

Der bürgerliche Mittagstisch
von begründetem Renommee im Parterre und im
schönen, alten Saale des ersten Stocks in der

Bierstube Augustiner - Zürich
Augustinergasse, Mitte Bahnhofstrasse

Gut, schmackhaft, reichlich und preiswert. Dazu
gepflegtes Hürlimann-Bier und die eigengekelterten,
vorzüglichen Weine.
Telefon 33 269. C. Fürst.
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